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Briefpostanschrift: Stadtverwaltung Amt 39, 40200 Düsseldorf 

 
 
  
 
Merkblatt für Tierhalter 
zum Erwerb und Umgang mit Tierarzneimitteln 
 
 
Grundsatz: Der Tierhalter sollte den Einsatz von Arzneimitteln auf das für 
die Gesunderhaltung der Tiere notwendige Maß beschränken. Oberstes 
Ziel muss die Gesundheitsvorsorge sein. 
 
Unzulässige Rückstände von Arzneimitteln in tierisc hen 
Lebensmitteln können die menschliche Gesundheit sch ädigen. 
Unsachgemäßer und unkontrollierter Einsatz von Arzn eimitteln kann 
Tierseuchen verdecken und zu behandlungsresistenten  
Krankheitserregern führen. 
 
Deshalb gibt es Vorschriften (Arzneimittelgesetz) über Erwerb und 
Anwendung von Tierarzneimitteln sowie über Höchstmengen für 
Tierarzneimittelrückstände. 
Die Einhaltung dieser Vorschriften unterliegt der amtlichen Überwachung. 
 
 
Erwerb und Anwendung von Tierarzneimitteln 
 
Der Erwerb von Tierarzneimitteln durch den Tierhalter und die Anwendung 
bei Nutztieren sind durch das Arzneimittelgesetz und ergänzende 
arzneimittelrechtliche Vorschriften streng geregelt.  
 
Der Tierhalter darf 
•  apothekenpflichtige Arzneimittel nur in der Apotheke oder vom 
 Tierarzt für die zu behandelnden Tiere erwerben, 
•  verschreibungspflichtige Arzneimittel ebenfalls nur in der Apotheke 
 gegen Vorlage einer tierärztlichen Verschreibung (Rezept) oder  
 vom Tierarzt für die zu behandelnden Tiere beziehen, 
•  apothekenpflichtige Arzneimittel nur entsprechend der tierärztlichen 
 Behandlungsanweisung, die schriftlich per Abgabebeleg 
 (=Tierärztlicher Nachweis) zu geben ist, für die zu behandelnden 
 Tiere verwenden, 
•  apothekenpflichtige Arzneimittel, die nicht verschreibungspflichtig 
 sind und für die keine tierärztliche Behandlungsanweisung vorliegt, 
 nur bei Tieren anwenden, für die sie zugelassen sind und nur in der 
 auf der Packung vorgeschriebenen Menge verabreichen, 
•  bestimmte Arzneimittel, deren Anwendung dem Tierarzt 
 vorbehalten ist, nicht selbst an Tiere verabreichen, 

Landeshauptstadt 

Düsseldorf 

Der Oberbürgermeister 

Amt für 

Verbraucherschutz 

Veterinärwesen und 

Lebensmittel- 

überwachung 
 

Ulmenstraße 215 

40468 Düsseldorf 
 

Kontakt 

Frau Dr. Bockholt 

Zimmer 

0.21 

Telefon 

0211.89-21237 

Fax 

0211.89-29126 

E-Mail 

veterinaeramt@ 

duesseldorf.de 

Datum 

23.11.2015 

AZ 

39/3 – 303_1 

Telefonzentrale 

0211.89-91 
 

Internet 

www.duesseldorf.de 
 

veterinaeramt@ 
duesseldorf.de 
 

Sprechzeiten 

Termine nach 

telefonischer 

Vereinbarung 
 

Bus 

729 

Hugo-Viehoff-Str. 

834 

Johannstraße 
 

Bahn 

707, 715 

Johannstraße 
 

Bankkonten 

Stadtsparkasse 

Düsseldorf 

10 000 495 

BLZ 300 501 10 

IBAN DE61 3005 0110 

0010 0004 95 

Swift-Code 

DUSSDEDDXXX 



 Seite 2 von 2  Seite 2/3 

•  arzneilich wirksame Stoffe, deren Anwendung bei Nutztieren 
 verboten ist, nicht erwerben, lagern oder transportieren, sowie 
 Arzneimittel, welche diese Stoffe enthalten, nicht verwenden, 
•  von Tieren stammende Lebensmittel nicht in Verkehr bringen, wenn 
 die festgesetzten Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände im 
 Lebensmittel überschritten werden, was bei Einhaltung der 
 vorgeschriebenen Wartezeit ausgeschlossen ist. 
 
 
Nachweise über den Erwerb und die Anwendung  
 
Jede Anwendung von apothekenpflichtigen Arzneimitteln bei Tieren die 
der Lebensmittelgewinnung dienen,  ist in einem Bestandsbuch zu 
dokumentieren.  
 
Der Tierhalter muss der Überwachungsbehörde jederzeit Belege über  
 
•  den Erwerb (Tierärztlicher Nachweis, Verschreibung als Rezept ) 
•  sowie die Anwendung (Bestandsbuch )  
 
von apothekenpflichtigen Tierarzneimitteln vorlegen können. Alle Belege 
sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren. 
 
 
Umgang mit Tierarzneimitteln 
 
•  Arzneimittel in einem verschlossenen Schrank aufbewahren, der 
 nicht im Stall, sondern in einem Vorraum untergebracht ist; 
•  Arzneimittel vor Licht, Hitze, Frost und Staub schützen;  
 bestimmte Arzneimittel, auf denen sich entsprechende 
 Kühlhinweise befinden, im Kühlschrank aufbewahren (gemäß 
 Herstellerinformation); 
•  angebrochene Packungen wieder sorgfältig verschließen; 
•  Arzneimittelreste nach dem Verfalldatum nicht mehr verwenden; 
•  Arzneimittelreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, 
 soweit der Hersteller keine anderen Hinweise gibt; 
•  schriftliche Anweisungen des Tierarztes und die Beipackzettel 
 beachten und sorgfältig aufbewahren; 
•  Behandlungszeitpunkt und Wartezeiten im Tierärztlichen Nachweis 
 des Tierarztes exakt einhalten. 
 
 
Überwachung der Vorschriften  
 
Die Einhaltung der arzneimittelrechtlichen Vorschri ften ist durch das 
Amt für Verbraucherschutz zu überwachen; Verstöße s ind zu 
ahnden.  
 


